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DER BUNDESMINISTER XILGc!Jctzgebungspe.dode 

FüR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 030.137 - Parl./70 

Wien, am 26. Jänner 1971 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 IN i e n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 337/J-,NR/70, die die Abgeordneten Regensburger 

und Genossen am 1. Dezernber 1970 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu be~ntworten: 

ad 1) Gemäß § 7 Absatz 1 deE1Religionsunterrichts­

gesetzes, in der derzeit .gelten.den Fassung, werden die 

Pachins:peki.:oren für den Religionsunterricht von den 

gesetzlich anerkanrlten Kirchen und ReligiOl1sgesell­

sch2.ften bestellt.· Gemäß Abs8 tz 2 'Nird durch die Be-

stellung ZUJIl Fachinspektor für den ReligionS1illterricht 

weder ein eigenes Dienstverhäl trüs zu den Gebietskör-· 

perschaften (Bund, Länder) begründet noch ein auf Grund 
der Anstellung als,Religionslehrer bestehendes Di.enst­

verhäl tnis zu einer GebietskörpE:~rsehaft (Bund, Länder) 

berührt. 

Gemäß § 7 Absatz 3 leg. cit. ist Religionslehrern, 

die zu.-Fachinspektoren für den Religionsunterricht be­

stell t werden,' soweit sie m1ter di·e nach Absatz 4 fest­

zusetzende Zahl fallen, für ihre Tätigkeit als F'achin­

spektoren für den Religionsun.terricht die nötige Lehr­

pflichtermäßigung oder IJehrpflichtbefreiungunter Belas­

s'lmg ihrer vollen Bezüge bzw. ihrer vollen Vergütung 

zu gewähren. 

Gemäß § 7 Absatz 4 leg. cit. wird die Zahl der 
Fachinspektoren für den Religionsunterrieht, auf die 

die Bestimmungen des Absatzes 3 Am"lendung finden, auf 

Antrag der zuständigen kirchlichen (religionsgesell­

schaftlichen) Behörden nach Anhören der zuständigen 

Landesschulbehörde vom zuständigen Billldesministeriurn 
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im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem 

Bm1desministerium für Finanzen festgesetzt. 

Wegen der Verdoppelu:ng der Anzahl der Fach­

inspektoren im Bereiche des Landesschulrates für 

Tirol - zwei statt bisher einer - erging ein diesbe­

zLi.gliches Geschäftsstück d.es Bundesm.i.nisteriums für 

Unterricht lmd Kunst zur Einsicht a.n d.as Bundeskanz­

leramt. Anläßlich einer diesi)czüf:~lichen Dienstbespre-­

chung im Bundeskanzleramt yvurde im Hinblick auf zu 

erwartende Folgerungen in andere!l IJandesschulra tsbe­

reichen die Zustihunung des Bund.eskanzleramtes und des 

Bundesministeriums für .l:"lnanzen '!om Ergebnis einer 

g • .:;samtösterreichJ.s8hen l~r:!J.et}u.1Jg betreffend den Inspek-

tiO!U3UDlfa!1g der Fachinspektoroen für den katholischen 

TI el.i gi on.S1.rn t erri. eh t 9 .. briäl1gi.g Ise1.na.e:h.t. 

ad 2) Im Hinblick 8,U1: den gegen'lvärtigenStand 

machen. Ich darf aber DDchmala darauf hinweisen r daß 

tors fUr den katholischen Religipnsunterricht keinen 

Einfluß hat~ da diese, wie eingangs erwähnt r durch die 

gsset,::;lich anerkannten Ki:;'che:n u:n.d Heligion,,,gesel1schaf-~ 

ten erfolgt. 
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